
SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Gründlich  
Hände waschen.

Hände schütteln 
vermeiden.

In Taschentuch 
oder Armbeuge 
husten und niesen.

Bei Fieber und 
Husten zu Hause 
bleiben.

Wichtig:
Lebensmitteleinkäufe und andere dringende Besorgungen müssen somit durch 
Angehörige, Nachbarn oder den Freiwilligendienst des  SRK Uri (Tel. 041 874 30 75 
oder E-Mail: info@srk-uri.ch) vorgenommen werden. Lieferungen dürfen nur bis 
zur Haustüre erfolgen.

Neues Coronavirus

Nur nach telefonischer 
Anmeldung in Arztpraxis oder 
Notfallstation. 

Abstand halten.Aktualisiert am 19.03.2020

Seit dem 19. März 2020, 18:00 Uhr gilt für Personen über 65 Jahre folgende Ausgangsbeschränkung:

Das Haus oder die Wohnung darf auf dem gesamten Kantonsgebiet nicht verlassen werden. 
Ausgenommen sind:
- Arztbesuche nach telefonischer  Vorabsprache
- Bestattungen im engsten Familienkreis
- Personen in systemrelevanten Funktionen des Gesundheitswesen (z.B. Oberärzte)
- Spaziergänge alleine oder zu zweit während maximal zwei Stunden pro Tag

(darin eingeschlossen ist das Ausführen von Haustieren)
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